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Gegen
200 000 Beschüf-

tigte arbeiten in der

Schweiz in halbprivaten
Betrieben des Gesundheit:- und

Sozialwesens und anderer para-
staatlicher Dienstleistungsbetrie-
ben. Für sie gelten die äffent-
lichrechtlichen Arbeitsbedingungen
nicht, aber dennoch unterstehen
die wenigsten von ihnen Gesamt-

arbeitsverträgen. Am Beispiel des

Zürcher Gesundheitswesens be-

schreibt Christa Suter den vertrag-
liehen Dschungel in diesem Bereich.

Von Christa Suter

Gerade in der heutigen Zeit
lohnt es sich, die Arbeitsver-
träge in privaten und halb-
öffentlichen Institutionen ge-
nauer unter die Lupe zu neh-

men. Immer dann, wenn der
Arbeitsmarkt schlechter geht
und allgemeines Sparen ange-
sagt ist, bekommen vertrag-
lieh zugesicherte Leistungen
einen anderen Stellenwert.

Verschiedene

Anstellungsmodalitöten

Das Auffälligste im nicht-
öffentlichen Bereich ist, dass

es sehr viele verschiedene
Anstellungsmodalitäten gibt.
Vermutlich gibt es im ganzen
Kanton Zürich nicht zwei In-
stitutionen mit dem gleichen
Arbeitsvertrag. Die meisten
Institutionen im Räume Zü-
rieh sind in irgendeiner Form
entweder mit der Stadt oder
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dem Kanton verbunden, sei es

über Subventionen oder über
vertraglich zugesicherte Lei-
stungen. Aus diesem Grund
lehnen sich viele der privaten
Verträge an die öffentlichen
Anstellungsbestimmungen
an. Dabei gibt es drei Formen:
Entweder erfolgt die Anstel-
lung fast vollständig entspre-
chend dem öffentlichen Perso-
nalrecht, oder es wird bei ein-
zelnen Bereichen (Lohn, Ar-
beitszeit, Teuerung) darauf
verwiesen und der Rest mittels
Anhang oder Statuten gere-
gelt. Das wohl grösste Pro-
blem bei solchen Verträgen
ist die Kontrolle. Zum einen
kennen die Mitarbeiterinnen
oft die rechtliche Grundlage
nicht, da in der Regel die je-
weilig gültigen städtischen
oder kantonalen Bestimmun-
gen nicht aufliegen. Zum an-
dem sind, gerade in kleinen
Institutionen, die Personal-
chefs auch die direkten Vorge-
setzten, mit denen man täglich
zu tun hat. Gerade wenn ver-
tragliche Bestimmungen un-
klar sind, führt dies oft zu
Spannungen am Arbeitsplatz,
denen sich einzelne Mitarbei-
terlnnen nicht aussetzen kön-
nen. Eine dritte Form sind
Einzelarbeitsverträge, die sich
überhaupt nicht an die öf-
fentlich-rechtlichen Verhält-
nisse anlehnen, sondern in
ganz «hausgebackenen» Per-

sonalreglementen zusammen-
gefasst sind. Gesamtarbeits-
Verträge gibt es im nicht-
öffentlichen Gesundheitsbe-
reich im Kanton Zürich über-

haupt keine.

Pflegepersonal
in privaten

Institutionen

In den letzten Jahren haben
insbesondere beim Pflegeper-
sonal die privaten Institutio-
nen recht flexibel (d.h. in die-
sem Fall grosszügig) auf die
Personalknappheit reagieren
müssen. So war z.B. die Teil-
zeitarbeit in nicht-diskrimi-
nierter Form in diesen Institu-
tionen an der Tagesordnung,
lange bevor sie in öffentlichen
Spitälern überhaupt ein The-
ma war. Gerade bezüglich Ar-
beitszeit und Ferien sind im
privaten Bereich oft grosszü-

gigere Lösungen anzutreffen.
Aber auch bei der Besoldung
ist das Personal manchmal
besser gefahren als bei der öf-
fentlichen Hand; in andern
Fällen lagen die Löhne aber
auch mangels Transparenz der
Lohneinstufungen darunter.
Gerade bezüglich Lohnpolitik
ist eine Kontrolle in privaten
Institutionen sehr schwierig,
da meist Einreihungspläne
und Stellenbeschreibungen
fehlen, wie wir sie bei Stadt
oder Kanton kennen.
Oftmals sind auch all die
Zusatzleistungen wie Schicht-
bonus und Mutterschafts-
schütz im privaten Bereich
schlechter geregelt. So hat es

beispielsweise recht lange
gedauert, bis der von der Spi-
talbewegung erkämpfte Zeit-
Zuschlag bei Nachtarbeit in
allen privaten Institutionen
des Gesundheitswesen einge-
führt wurde. Denn dafür gibt
es keine gesetzliche Grundla-

ge, sondern es liegt im Eimes-
sen der betroffenen Direktion,
wann und ob sie solche Ver-
besserungen einführt.

Beispiel Spitex

Von daher haben Mitarbeite-
rinnen privatrechtlicher Be-
triebe und der in diesem
Bereich schwach vertretene
VPOD immer wieder Verbes-

serungen ihrer Anstellungsbe-
dingungen durch Angleichung
an die Bedingungen der öf-
fentlichen Subventionsgeber
angestrebt.
Werden privatrechtliche Ver-
träge vermehrt an die öffent-
lieh rechtlichen Bedingungen
angebunden, können sich aber
auch Verschlechterungen er-
geben. Dies hat sich am Bei-
spiel der Spitex in der Stadt
Zürich gezeigt. Bislang waren
die Mitarbeiterinnen indivi-
duell von den einzelnen pri-
vaten Spitex-Verbänden ange-
stellt gewesen. Mit der Zu-
nähme der städtischen Sub-
ventionen wurden die Vereine
vermehrt der Kontrolle der
Stadt ausgesetzt, was Auswir-
kungen hatte auf den Stellen-
plan, aber auch bezüglich
Anstellungsbedingungen. Die
Stadt erklärte sich nicht bereit,
irgendwelche Vertrags-Ver-
hältnisse zu subventionieren,

die über den Standart ihrer ei-

genen Beschäftigten hinaus
ging. So wurde ein neues Be-
soldungsreglement von der
Stadt vorgeschlagen, das für
viele Gemeindeschwestern
eine Verschlechterung bedeu-
tet. Mit der Angleichung ans
städtische Personalrecht müs-
sten zudem Mitarbeiterinnen
nach dem 40. Altersjahraufdie
bislang gewährte 5. Ferien-
woche verzichten, ebenso
würden die bisher gewährten 5

Weiterbildungstage auf 3 pro
Jahr reduziert.
Auf den ersten Blick sieht es

also manchmal so aus, als ob
Mitarbeiterinnen in privaten
Institutionen bessere Arbeits-
bedingungen hätten. Es darf
jedoch nicht ausser acht ge-
lassen werden, dass solche
Besserstellungen das Resultat
einer guten Wirtschaftslage
und einer ausgeprägten Perso-

nalknappheit im Pflegebe-
reich sind. Unterdessen gibt
auch beim Pflegepersonal Ar-
beitslose, und die allgemeine
Sparhysterie wird schnell auch
im privaten Dienstleistungs-
bereich Wirkung zeigen.
Wenn die Stadt und der Kanton
Zürich die Löhne einfriert und
den vollen Teuerungsaus-
gleich in Frage stellen, wird
das Signalwirkung auch in den
privaten Institutionen haben.
Und auch in andern Vertrags-
punkten werden die privaten
Betriebe Errungenschaften der
«Hochkonjunktur» in den

Einzelarbeitsverträgen ohne
Mühe schnell abbauen kön-
nen.

Umfassende

Gesamtarbeitsverträge
wünschenswert

Längerfristig wäre es deshalb
sicher wünschenswert, wenn
es auch in den privaten und
halböffentlichen Institutionen
des Gesundheitswesen umfas-
sende Gesamtarbeitsverträge
gäbe, die sich zwar an die
Verhältnisse bei Kanton und
Stadt anlehnen würden, aber
dennoch eigenständige Ver-
tragswerke wären. Damit
würden gemeinsame Ver-
tragsbewegungen zur Vertei-
digung und die Erkämpfung
von Errungenschaften über-
haupt erst möglich.
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